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Gesundheit und Rechte





Protokoll der 3. Sitzung des DPF am 25. März 2010

Die 54. Sitzung der VN-Frauenrechtskommission

Die Vorsitzende des DPF, die Bundestagsabgeordnete Caren Marks, SPD, berichtete von der Reise des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages nach New York. Caren Marks reiste mit einer Delegation des Ausschusses vom 28. Februar bis 3. März 2010 nach New York, um an der 54. Sitzung der VN-Frauenrechtskommission (FRK; Commission on the Status of Women) teilzunehmen.

Durch ihre Anwesenheit bei der Tagung der FRK als wichtigem internationalen Gremium wollte die Delegation die Bedeutung unterstreichen, die der Stärkung von Frauen, der Betonung ihrer Rechte und ihrer gleichberechtigten Teilhabe an Politik, Gesellschaft und ökonomischen Ressourcen zukommt. 

Die 54. Sitzung des VN-Frauenrechtskommission widmete sich einem Rückblick auf die Vierte Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking und bilanzierte die seither unter​nomme​nen sowie die weiterhin anstehenden Anstrengungen zur Umsetzung der in der Erklärung von Beijing sowie der dort vereinbarten Aktionsplattform definierten Ziele.

Ziel der Konferenz war es, so Marks, Erfahrungen und Beispiele guter Praxis zu teilen und gleichzeitig den Blick sowohl auf noch bestehende Hindernisse als auch auf neue Herausforderungen zu richten. Die Entwicklung seit der Weltfrauenkonfe​renz, die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking sind Meilensteine der Gleichberechtigung, die viele weitere Entwicklungen erst ermöglicht hätten. Heute sei es aber zunehmend schwieriger geworden, die ehrgeizigen Ziele der Weltfrauenkon​ferenz von Peking zu halten und weiterzuentwickeln, aber alle Beteiligten müssten mit vollem Engagement hinter ihnen stehen.

Am Rande der Konferenz führte die Delegation u.a. Gespräche zur Resolution 1325 des Sicherheitsrates (Frauen, Frieden, Sicherheit). Bei diesen Treffen wurde deutlich, dass es infolge der Resolution selbstverständlich sein müsse, Geschlechtergerech​tig​keit und geschlechtsspezifische Perspektiven als unabdingbaren Bestandteil in die internationale Krisenpräventions- und Konfliktbewältigungspolitik einzubinden. Frau Marks betont, dass jeder Mitgliedstaat bei der Umsetzung der Resolution seine Rolle zu spielen habe und erwarte, dass die Bundesregierung hierzu einen Nationalen Aktionsplan erarbeite.
Menschenhandel in Europa

Beeindruckend waren die Informationen, die die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Graf vom Treffen der britischen Sektion der Interparliamentary Union am 22. Februar 2010 zum Kampf gegen Frauenhandel, mitbrachte. 
Schätzungsweise leben 1 Million Menschen in Europa, die Opfer von Menschen​handel sind. Als Hotspots gelten die EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien. Klar ist inzwischen, dass die Opfer von Menschenhandel nicht in den großen Städten ausgebeutet werden, sondern eher im ländlichen Raum (in Hinterzimmerbordellen). Ein Einfallstor für Menschenhandel ist nach wie vor die Arbeitsmigration, deshalb – so die Forderung – ist die beste Prävention die Armutsbekämpfung in den Her​kunftsländern. Familien müssen so stabilisiert werden, dass sie sich nicht mehr gezwungen fühlen, ihre eigenen Kinder zu verkaufen. Der Menschhandel mit Kindern gilt als besonders lukrativ: In Großbritannien erbetteln Romakinder z.B. freitags vor den großen Moscheen über 10 000 Euro pro Monat. Die wirtschaftliche Dimension wird bei einer Hochrechnung deutlich: 200 Kinder kosten bei einem Kaufpreis von 100 Euro pro Kind eine Summe von 20 000 Euro. Sie „erwirtschaften“ allein durch Betteln 16 Millionen Euro pro Jahr! Die Folgen sind dramatisch: diese Kinder bekommen keine Schulbildung. Sie werden nicht gesundheitlich versorgt. Dazu werden viele Mädchen bereits als Teenager schwanger. Inzwischen stellen minderjährige Opfer von Menschenhandel 30 Prozent aller Asylanträge in der Europäischen Union. 
Die Interparliamentary Union fordert von den EU-Mitgliedsstaaten, keine Übernachtungen mehr in Hotels zu buchen, in denen Prostitution stattfindet. 
JournalistInnenprojekt


Die Koordinatorin des JournalistInnenprojekts Margit Miosga, informierte über das aktuelle Angebot eines Hintergrundseminars. Das DPF übernimmt die Schirm​frauschaft. Das Seminar wird von der International Planned Parenthood Federation (IPPF) gefördert. Kontakt: Margit Miosga, e-mail: mio@snafu.de 

Reproduktives Reisen und Präimplantationsdiagnostik

Die Fachjournalistin Ulrike Baureithel trug den neuesten Stand in Sachen Präimplantationsdiagnostik vor. Derzeit wird eine neuerliche Debatte um eine Neubewertung des Verbots der PID vorbereitet.Unter Präimplantationsdiagnostik (PID) versteht man die Untersuchung der künstlich befruchteten Eizelle – im Reagenzglas – vor ihrer Einpflanzung in die Gebärmutter. Der Embryo besteht in dieser Phase aus 4 bis 10 Zellen, von denen zwei entnommen und auf genetische Defekte untersucht werden. Weil auf diese Weise Embryonen anhand genetischer und anderer Eigenschaften selektiert, also ausgesucht und gegebenenfalls verworfen werden, ist das Verfahren nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland nicht erlaubt. 

Für die betroffenen Frauen ist eine PID noch belastender als eine normale künstliche Befruchtung, weil hierfür mehr Eizellen benötigt und deshalb mehr Hormone verabreicht werden müssen. Die hormonelle Überstimulierung und das erhöhte Fehlbildungsrisiko nach der Einpflanzung bedeuten eine zusätzliche physische und psychische Belastung. Die bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) übliche Schwanger​schafts​rate von 15 bis 20 Prozent steigt durch eine PID nicht signifikant insofern ist sie kein geeignetes Mittel, um Unfruchtbarkeit zu behandeln.
Die PID zielt nicht nur auf die Auswahl eines gesunden Embryos, sondern wurde in einigen Fällen auch eingesetzt, um ein Kind als Gewebespender zu zeugen. So genannte Retterkinder (in der englischsprachigen Literatur wird von saviour-siblings gesprochen) wurden in Großbritannien, den USA und in Israel bereits geboren. 
Die PID ist in einigen Ländern erlaubt, u.a. in Skandinavien, Belgien, in der Schweiz, Spanien, Tschechien,  Großbritannien, Frankreich und Israel. Allerdings ist sie gesetzlich sehr unterschiedlich ausgestaltet. In Frankreich wird die PID beispiels​weise erheblich restriktiver gehandhabt als in Großbritannien. Während in Spanien wiederum mehr erlaubt ist als in Großbritannien. 
Die PID gilt als Schlüsseltechnik, die an der Schnittstelle von Fortpflanzungsmedizin und Gendiagnostik steht. Durch die PID können erstmals bestimmte „unerwünschte“ Eigenschaften ausgeschaltet werden – positive Eugenik. Dazu gehören monogene Erbkrankheiten wie  Chorea Huntington, Sichelzellenanämie, Mukoviszidose und andere. In diesem Bereich rechnet man in Deutschland mit bis zu 600 betroffenen Paaren.
Desweiteren können durch die PID Chromosomenanomalien erkannt werden (z.B. Trisomie 21) Betroffen wären nach Schätzungen rund 1800 Paare. Inzwischen werden in Deutschland  kaum noch Kinder mit einer Trisomie 21 geboren. Hier befürchten Gegner der PID, dass sich diese zu einem Screeningverfahren ausweiten könnte. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die prädiktive Diagnostik. Das heißt die Feststellung einer Erkrankungswahrscheinlichkeit (z.B. für erblichen Brustkrebs). In Großbritannien wurde vor zwei Jahren erstmals ein Embryo, der nicht Träger des Brustkrebsgens BRCA 1 und BRCA 2 ist, ausgewählt. Eine Sicherheit, dass das Kind später nicht an Krebs erkranken wird, ist dadurch allerdings nicht gegeben. Ein Problem bei spätmanifesten Krankheiten ist, dass oft die Eltern selbst nicht wissen, dass sie Träger einer Krankheit sind. Eine PID verstößt deshalb unter Umständen auch gegen das Grundrecht auf Nichtwissen, das auch durch das Gendia​gnostik​gesetz geschützt wird. Eine 2009 veröffentlichte Untersuchung des Büros für Technikfolgenabschätzung (TAB) hat gezeigt, dass in Ländern, die das Einsatz​spektrum der PID vergleichsweise offen handhaben und von Fall zu Fall entscheiden, ein größerer Druck besteht, den Anwendungsbereich zu erweitern als in Ländern mit vergleichsweise restriktiver Gesetzgebung, wie zum Beispiel Frankreich. In Ländern, wo die PID durchgesetzt oder ihr Anwendungsbereich ausgeweitet werden soll, bilden Fortpflanzungsmediziner und nachfragende Paare  eine zunehmend einfluss​reiche  Allianz. Nicht nur in Großbritannien auch in Deutschland  agieren Kinder​wunsch​ärzte als Speerspitze gegen eine angeblich unflexible und konservative Politik. Bereits 1995 brachte der Kieler Gynäkologe Klaus Diedrich die Debatte ins Rollen, als er den ersten Antrag für eine PID an die Lübecker Ethikkommission stellte. 

In Deutschland schien die PID Debatte zunächst beendet, nachdem das Parlament 2002 eine Gesetzesinitiative der FDP ablehnte und die PID für nicht vereinbar mit dem deutschen Embryonenschutzgesetz erklärte. Die ethischen Bedenken bezogen sich damals auf die Totipotenz der zu untersuchenden und gegebenenfalls zu ver​nich​tenden Embryonen und die Frage, ob dem Embryo ein absoluter oder abge​stufter Würdebegriff zukomme.  Das Recht des Embryos auf Leben wurde gegen das Recht auf Selbstbestimmung abgewogen (Wertewiderspruch zwischen Pränatal​diagnostik und anschließender Abtreibung auf der einen, PID auf der anderen Seite) Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Selektionspraxis im Reagenzglas wird als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot empfunden. Und es besteht die Gefahr, dass ein angebliches „Recht auf ein gesundes Kind zur Pflicht auf ein gesundes Kind“ mutieren könnte.

Der größte Druck zur Aufweichung des PID Verbots in Deutschland geht nach wie vor von der Fortpflanzungsmedizin aus. Es wird versucht, auf dem Gerichtsweg die gesetzlichen  Bestimmungen zu unterlaufen. Dem 5. Strafsenat des Bundes​gerichtshofs liegt der Fall eines Berliner Gynäkologen vor, der sich selbst angezeigt hatte, auf Wunsch der Eltern Embryonen auf genetische Auffälligkeiten untersucht zu haben. In zweiter Instanz hatte das Berliner Landesgericht den Arzt freigesprochen, die Staatsanwaltschaft ging in Revision. Wenn der BGH das Urteil bestätigt, wird die PID-Debatte noch in diesem Jahr in eine neue Runde gehen. 

Aber nicht nur seitens der Rechtsprechung, sondern auch technologisch könnte das deutsche Verbot, das sich unter anderem auf die Entnahme totipotenter Zellen gründet, ins Wanken geraten. Ein im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung erstelltes Gutachten, an dem auch PID-Lobbyist Klaus Diedrich mitwirkte, befürwortet den sogenannten „elective single embryo transfer“ (eSET): Dabei werden die Embryonen bis zum 5.Tag kultiviert und nur äußerlich auf ihr Entwicklungspotential untersucht. In Österreich und in Skandinavien wird diese Methode bereits praktiziert, um die Erfolgsraten der IVF zu erhöhen und das Risiko von Mehrlingsschwangerschaften zu mindern. Da allerdings auch bei dieser Prozedur systematisch überzählige Embry​onen erzeugt werden, wäre sie nach dem Embryonenschutzgesetz verboten. Das ethische Problem darüber entscheiden zu müssen, welcher Embryo sein Leben gewinnt und welcher verworfen wird, löst diese technische Finesse nicht. 

